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Antrag nach § 16 BImSchG auf wesentliche Änderung der bestehenden Produktions-
anlage zur Erhöhung der Herstellungskapazitäten der ACTICIDE -Produktgruppe 
von  für die Gebäude 9 und 22 am Standort der Thor GmbH, Land-
wehrstraße 1 in 67346 Speyer  
 
Anlg.: 1) 2 Sätze Antragsunterlagen 
 2)  Gebührenberechnung 

 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
aufgrund Ihres Antrages vom 26.03.2021 (Eingang: 31.03.2021) für das Werk in 
Speyer, Landwehrstr. 1, Flurstück-Nr. 5717/256, wird gemäß § 16 Abs. 1 und § 6 des 
Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (BImSchG) i.V.m. § 2 Abs. 
1 und Nr. 4.1.18 Verfahrensart „G“ und Nr. 4.2 Verfahrensart „V“ des Anhanges der 
Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) im förmlichen Ver-
fahren folgende 
 

Änderungsgenehmigung 

erteilt: 
 
I. Der wesentlichen Änderung der bestehenden chemischen Produktionsanlage 

mit folgendem Antragsgegenstand wird antragsgemäß zugestimmt: 
 

 Erhöhung der Produktionskapazität von  für die 
ACTICIDE -Produktgruppe (quaternäre Amoniumverbindungen) 
für die Gebäude 9 und 22 
 

 

II. Maßgebliches BVT-Merkblatt 

Es gilt das OFC (organische Feinchemikalien) BVT-Merkblatt 
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III. Eingeschlossene Entscheidungen 

Diese Genehmigung schließt keine nach § 13 BImSchG, die Anlage betreffende an-
dere behördliche Entscheidungen ein.  
 
 

IV.  Es gelten folgende Bedingungen und Auflagen: 
 
1. Nebenbestimmungen zum Immissionsschutz 

1.1 Die Emissionen nachstehend genannter Stoffe dürfen an der Quelle 0001 (Ka-
minauslass der zentralen Abgasreinigungsanlage Wäscher /RTO) folgende 
Massenkonzentrationen im Normzustand (237,15 K, 101,3 kPa) nach Abzug 
des Feuchtegehaltes an Wasserdampf nicht überschreiten: 

Gasförmige anorganische Chlorverbindungen, 
soweit nicht in Klasse I oder II der Nr. 5.2.4 der  
TA Luft enthalten, angegeben als Chlorwasserstoff  10 mg/m³, 
 
Chor 3 mg/m³, 
 
organische Stoffe, ausgenommen staubförmige 
organische Stoffe, jeweils angegeben als Gesamtkohlenstoff 5 mg/m³, 
 
Formaldehyd 5 mg/m³, 
 
Stickstoffoxide (Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid) 
angegeben als Stickstoffoxid 0,20 g/m ³ 
 
Schwefeloxide (Schwefeltrioxid und Schwefeldioxid) 
angegeben als Schwefeldioxid  15 mg/m³, 
 
Kohlenmonoxid 0,10 g/m³ 
 

1.2 Die wiederkehrenden Emissionsmessungen an der Quelle 0001 sind von Stel-
len, die nach § 29b BImSchG in Verbindung mit der 41. BImSchV für den Tätig-
keitsbereich der Gruppe I Nummer 1 sowie ggf. Nummer 2 und für die jeweili-
gen Stoffbereiche gemäß der Anlage 1 der 41. BImSchV bekannt gegeben wor-
den sind, durchzuführen. Gemeinsam mit der beauftragten Messstelle sind ge-
eignete Messpunkte und unfallsichere Messplätze, einschließlich der Zugänge, 
festzulegen und einzurichten. Über das Ergebnis der Messungen ist ein Mess-
bericht zu erstellen und innerhalb von zwölf Wochen nach Abschluss der Mes-
sungen vorzulegen und an die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Ge-
werbeaufsicht Neustadt, zu übersenden. Der Messbericht soll Angaben über die 
Messplanung, das Ergebnis jeder Einzelmessung, das verwendete Messverfah-
ren und die Betriebsbedingungen, die für die Beurteilung der Einzelwerte und 
der Messergebnisse von Bedeutung sind, enthalten. Hierzu gehören auch An-
gaben über Brenn- und Einsatzstoffe und über den Betriebszustand der Anlage 
und der Einrichtungen zur Emissionsminderung; er soll dem Anhang A der 
Richtlinie VDI 4220 Blatt 2 (Ausgabe November 2018) entsprechen. Der Mess-
bericht kann auch in digitaler Form (pdf-Datei) übersandt werden. Kann die Frist 
von zwölf Wochen nicht eingehalten werden, so ist im Einvernehmen mit der 
Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, eine geänderte Frist zu vereinbaren.  
 
Hinweis:  
Die wiederkehrenden Messungen können im bestehenden Turnus weiter fortge-
führt werden (zuletzt 12/2021, nächste Messung 12/2024). 
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1.2.1 Die Ermittlungen der Emissionen luftfremder Stoffe sind grundsätzlich bei den 
für den Auswurf ungünstigsten Verhältnissen der Anlage (z.B. höchste Dauer-
leistung) durchzuführen. Zwingen schwerwiegende betriebliche Umstände 
dazu, die Feststellungen unter anderen Bedingungen durchzuführen, sind die 
Verhältnisse bei höchster Dauerleistung und ungünstigsten Bedingungen abzu-
schätzen.  

1.2.2 Die Messplanung ist gemäß 5.3.2.2. TA Luft 2021 durchzuführen.  

1.2.3 Die Auswahl von Messverfahren und die Auswertung und Beurteilung der Mes-
sergebnisse sind gemäß 5.3.2.3 und 5.3.2.4 TA Luft 2021 durchzuführen.  

1.2.4 Der Einsatz von anderen , wie in den Genehmigungsunterla-
gen beschrieben, ist der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regional-
stelle Gewerbeaufsicht Neustadt, mindestens zwei Wochen vor dem beabsich-
tigten Einsatz mitzuteilen. Nur wenn die verwendeten neuen Stoffe den gleichen 
oder geringeren Gefährlichkeitsmerkmalen entsprechen, dürfen sie auch einge-
setzt werden. Dabei sind unter anderem die Stoffdaten, Reaktionstypen/ Reakti-
onsmechanismen, sicherheitstechnische Kennzahlen, Apparate, Werkstoffe, 
Auswirkungen auf die Schutzgüter (Abfall, Boden, Luft, Wasser), Störfall-
stoffe/Stoffpotentiale und der Brandschutz zu bewerten und darzustellen. 

 
 

2.  Abwasser 

2.1 Für den Fall, dass im Ablauf der Abwasservorbehandlungsanlage AVA der Fa. 
Thor die Ablaufwerte für  über den im Bescheid vom 28.06.2021 
festgesetzten Überwachungswerten (Konzentration bzw. Fracht) liegen, ist zu 
beachten, dass die durch die Produktionserhöhung zusätzlich einzuleitenden Ab-
wasserströme nach Anhang 22, Absorberabwasser, TS (1) und Abwasser aus 
der Vakuumerzeugung, TS (2), vor Einleitung in die Abwasservorbehandlungs-
anlage AVA (Zulauf AVA) einen Konzentrationswert  bzw. für 

 nicht überschreiten dürfen.    

2.2 Bei den in die AVA abzuleitenden Abwasserteilströmen Absorberabwasser (nach 
Neutralisation mit HCI) und Abwasser aus der Vakuumerzeugung, sind nach er-
teilter Änderungsgenehmigung zur Produktionserhöhung, bei erstmaligem Anfall 
der Abwasserteilströme, folgende Untersuchungen pro Teilstrom durchzuführen: 

1. Eliminationstest nach Zahn-Wellens gemäß Nummer 407 der Anlage 1 der 
Abwasserverordnung (AbwV)  

2. Je eine repräsentative Abwasseranalyse auf TOC und AOX sowie die Schwer-
metalle Zink, Nickel und Kupfer. Die Analysen auf die Schwermetalle sind 
nach einem halben Jahr zu wiederholen. Die Ergebnisse sind der SGD Süd, 
obere Wasserbehörde, spätestens zwei Monate nach erstmaligem Anfall der 
Abwasserteilströme vorzulegen. Die Wiederholungsmessungen auf Schwer-
metalle sind spätestens acht Monate nacherstmaligem Anfall der Abwasser-
teilströme vorzulegen. (Bisherige Schätzungen gemäß Formblatt 9.3. sowie 
Annahmen zum Schwermetalleintrag sind zu verifizieren) 

2.3 Insofern die Abwasserteilströme Absorberabwasser (nach Neutralisation mit 
HCI) und Abwasser aus der Vakuumerzeugung, wie im jeweiligen Formblatt 9.3 
angegeben, in einem begründeten Einzelfall in die VacuDest abgegeben werden, 
ist dies unter Angabe des Zeitraums und der Mengen in den jährlichen Selbst-
überwachungsbericht mit aufzunehmen.  
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2.4 Das im Rahmen des BImSchG-Antrags zu überarbeitende Abwasserkataster ist 
der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, obere Wasserbehörde, spätes-
tens ein halbes Jahr nach Genehmigung der Produktionserhöhung vorzulegen. 
Die Teilströme, die nicht im Grundfließbild dargestellt sind, wie das Abwasser aus 
der Vakuumerzeugung oder Abwässer aus der Gebäudereinigung, sind im zu 
überarbeitenden Abwasserkataster in einem Übersichtsblatt (im Rahmen von 
Gebäudeübersichten) mit der jeweiligen Abteilung/Einleitung stoff- und mengen-
mäßig darzustellen.  

Auflagenvorbehalt 

2.5  In Abhängigkeit der Ergebnisse aus Ziffer 2.2 wird die Erteilung von weiteren 
Auflagen ausdrücklich vorbehalten.  

 
3. Gesundheits- und Verbraucherschutz 

Die aktuellen rechtlichen Vorgaben für den Bereich Gesundheits- und Verbrau-
cherschutz ergeben, sind zu beachten und umzusetzen. 

 

4.  Allgemeines 

4.1 Die Inbetriebnahme bzw. Nutzung (bzw. Erhöhung der Produktionskapazität) der 
geänderten Anlage ist der Struktur und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd), 
Regionalstelle Gewerbeaufsicht Neustadt/Wstr., unverzüglich mitzuteilen. Der 
Probebetrieb gilt bereits als Inbetriebnahme, nicht jedoch die Funktionsprüfung 
einzelner Anlagenteile. 

4.2 Als Betreiber einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie, in der rele-
vante gefährliche Stoffe verwendet, erzeugt oder freigesetzt werden, sind Sie 
nach § 10 Abs. 1 a BImSchG verpflichtet, mit den Antragsunterlagen einen Be-
richt über den Ausgangszustand vorzulegen, wenn und soweit eine Verschmut-
zung des Bodens oder des Grundwassers auf dem Anlagengrundstück durch die 
relevanten gefährlichen Stoffe möglich ist (AZB). Die mit diesem Bescheid ge-
nehmigte Änderung ist in die Historie des AZB mit aufzunehmen.  

4.3 Im Falle einer Betriebseinstellung ist sicherzustellen, dass Anlagen oder Anlage-
teile, die zur ordnungsgemäßen Betriebseinstellung und zur ordnungsgemäßen 
und schadlosen Verwertung von Abfällen benötigt werden, solange weiterbetrie-
ben werden, wie dies zur Erfüllung der Pflichten nach § 5 Abs. 3 BImSchG erfor-
derlich ist (insbesondere Energieanlagen, Anlagen zur Luftreinhaltung, Brand-
schutzeinrichtungen).  

4.4 Die nach einer Betriebseinstellung noch vorhandenen Roh-, Zwischen- und End-
produkte sind einer wirtschaftlichen Nutzung zuzuführen.  

4.5 Bei einer beabsichtigten Stilllegung der Produktionsanlagen oder einzelner Teil- 
und Nebenanlagen sind die Anlagen vollständig zu entleeren und so zu behan-
deln, dass sie gefahrlos geöffnet und demontiert werden können.  

4.6 Abfälle sind primär der Wiederverwertung und - soweit dies nicht möglich oder 
unverhältnismäßig ist - einer ordnungsgemäßen und schadlosen Beseitigung zu-
zuführen. 

4.7 Im Falle der Betriebseinstellung sind alle sachkundigen Arbeitnehmer und Fach-
kräfte so lange weiter zu beschäftigen, wie dies zur ordnungsgemäßen Erfüllung 
der Pflichten nach § 5 Abs. 3 BImSchG erforderlich ist.  

4.8 Auch nach der Betriebseinstellung ist das Betriebsgelände so lange gegen den 
Zutritt Unbefugter zu sichern, bis alle Verfahrensanlagen, Chemikalien und Ab-
fälle vollständig beseitigt sind und keine Gefahren mehr vom Betriebsgelände 
ausgehen können. 
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V. Kosten 

1.  Für die Sachbearbeitung werden 

a) Verwaltungsgebühren in Höhe von  € 

b) Sonstiges (Auslagen) in Höhe von  € 

gesamt  € 

erhoben. 

2.  Für die Mitwirkung bei der Amtshandlung bzw. Dienstleistung werden Ausla-
gen für  

 a) Gebühren der SGD Süd, Regionalstelle Gewerbeaufsicht 
gemäß beiliegender Gebührenrechnung in Höhe von  € 

erhoben. 

 
3.  Der Gesamtbetrag aus Ziffern 1 und 2 in Höhe von  € wird nach Be-

standskraft dieses Bescheides fällig und ist auf eines der Konten der Stadtkasse 
zu überweisen. Aus Gründen der kassentechnischen Vereinfachung bitten wir, 
den beiliegenden Überweisungsträger zu verwenden. 

 

VI. Sonstiges:   

 Diese Genehmigung ergeht unbeschadet der behördlichen Entscheidungen, 
die nach § 13 BImSchG nicht von der Genehmigung eingeschlossen werden. 

 Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von 2 Jahren nach Bestands-
kraft dieses Bescheides mit der Errichtung der Anlage begonnen wird. Sie er-
lischt außerdem, wenn nicht innerhalb von 2 Jahren nach dem Beginn der Er-
richtung die Anlage in Betrieb genommen wird (§ 18 BImSchG). 

 

VII. Begründung: 

 Mit Antrag vom 26.03.2021 (Eingang 31.03.2021) beantragte die Fa. Thor 
GmbH die Erteilung einer Genehmigung für die wesentliche Änderung der be-
stehenden chemischen Anlage durch die Erhöhung der Herstellungskapazitä-
ten der ACTICIDE -Produktegruppe von  für die Gebäude 
9 und 22, am Standort der Thor GmbH, Landwehrstraße 1 in 67346 Speyer.  

Gemäß § 16 Abs. 1 und § 6 des BImSchG i.V.m. § 2 Abs. 1 und Nr. 4.1.18 
Verfahrensart „G“ und Nr. 4.2 Verfahrensart „V“ des Anhanges der Vierten 
Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) war der An-
trag im förmlichen Verfahren zu prüfen (Gesamtanlage Thor GmbH).  

Außerdem fällt die Anlage gemäß dem UVP-Gesetz, Anlage 1, unter Nr. 4.2. 
Nach § 3 e Abs. 1 Nr. 2, § 3 c UVPG in Verbindung mit Anlage 2 war daher 
zunächst eine Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls durchzuführen. 

Die Antragsunterlagen wurden mit Anschreiben vom 01.04.2021 den nachfol-
genden Fachbehörden zur Prüfung zugeleitet: 

  - Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd - Regionalstelle Gewerbeaufsicht 
(interne Verteilung, u.a. an - Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft 
und Bodenschutz) 

  - Kreisverwaltung Gesundheit und Umwelt 

  - Stadtverwaltung Speyer, Fachbereich 5 Abt. 530 - Bauwesen- 
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  - Brandschutzdienststelle der Stadt Speyer 

  - Entsorgungsbetriebe der Stadt Speyer 

Die Vollständigkeitsprüfung der Antragsunterlagen ergab u.a. umfangreiche 
Nachforderungen im Bereich Abwasser, so dass die überarbeiteten Antragsun-
terlagen am 22.07.2022 vorgelegt wurden.  

Hinsichtlich der UVP-Vorprüfung wurde außerdem die Stadtverwaltung Speyer, 
Fachbereich 2, Abt. 252 -Untere Naturschutzbehörde-, als Fachbehörde am 
Verfahren beteiligt. 

Als Ergebnis der allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls nach UVPG wurde 
festgestellt, dass die Änderung keine erheblichen nachteiligen Umweltauswir-
kungen haben kann und daher auf die Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung verzichtet wird. Das Ergebnis wurde im Amtsblatt der Stadt 
Speyer, Ausgabe Nr. 040/2022 vom 21.10.2022 veröffentlicht. 

Die Fachbehörden, deren Aufgabenbereich durch das Vorhaben im Rahmen 
des § 13 BImSchG berührt wird, äußerten keine Bedenken, wenn die vorge-
schlagenen und in die Genehmigung aufgenommenen Nebenbestimmungen 
beachtet werden. 

Die beantragte Kapazitätserhöhung hat keine Erhöhung der allgemeinen Be-
triebszeiten in dem Produktionsgebäude und keine Erhöhung der Lagermengen 
zur Folge. Die Kapazitätserhöhung wird durch eine Erhöhung der Chargen in-
nerhalb der Betriebszeit realisiert. 

Bei einer Änderungsgenehmigung sind nach den Vorgaben der TA Luft die An-
lagenteile und Verfahrensschritte zu prüfen, die geändert werden sollen, sowie 
die Anlagenteile und Verfahrensschritte, auf die sich die Änderung auswirken 
wird. Die Formulierung der Messverpflichtungen wurden dem Wortlaut der 
neuen TA Luft 2021 angepasst. In der zentralen Abluftreinigung werden Roh-
gase aus Betriebsvorgängen des gesamten Betriebsstandortes gemeinsam be-
handelt. Ein Hauptanteil der Abgase, die der zentralen Abgasreinigung zugelei-
tet werden, stammt aus den chemischen Prozessen. In Abstimmung mit der Fa. 
Thor wurden die Emissionsbegrenzungen analog zu der Nummer 5.4.4.1.18a 
TA Luft 2021 festgelegt. 

Die Genehmigung einer Betriebstätigkeit mit unterschiedlichen Einsatzstoffen 
(hier: ) wird als Rahmengenehmigung erteilt und legt fest, welche 
Rahmenbedingungen die verwendeten Betriebsweisen und die eingesetzten o-
der hergestellten Stoffe erfüllen müssen, damit die Anlage genehmigungskon-
form betrieben wird. Nur wenn die verwendeten Stoffe den allgemeinen Festle-
gungen der Rahmengenehmigung (gleiche Gefährdungsmerkmale bzgl. Immis-
sionsschutzrecht, Gefahrstoffrecht, Wasserrecht und Arbeitsschutzrecht) für 
Stoffe entsprechen, darf es sich dabei auch um neue Stoffe handeln, die in den 
vorgelegten Antragsunterlagen noch nicht behandelt wurden. Wenn ein ande-
res  als hier namentlich genannt, bei der Synthese eingesetzt 
werden soll und in apparativer, stofflicher und verfahrenstechnischer Hinsicht 
die gleichen Gefährlichkeitsmerkmale bestehen, bedarf es keiner Änderungs-
genehmigung oder Anzeige nach §16 Abs 1 bzw. § 15 Abs. 1 bzw. Abs. 2a 
BImSchG.  

Auflagen im Bescheid zur Erfüllung der Pflichten nach §§ 3-6 Störfallverordnung 
sind nicht notwendig. Der angemessene Sicherheitsabstand bleibt unverändert. 
Durch die Erhöhung der Produktion werden keine Anlagenteile als sicherheits-
relevantes Anlagenteil neu eingestuft. 

Die Lärmimmissionen der Gesamtanlage erhöhen sich nicht. Die bisher gültigen 
Regelungen und Nebenbestimmungen zu den Lärm-Immissionen bleiben wei-
terhin gültig.  
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angewendete Rechtsvorschriften: 

 
1. Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 

Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundesimmissionsschutzgesetz 
- BImSchG) in der Fassung vom 17.05.2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt durch Artikel 12 
Absatz 3 des Gesetzes vom 8. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1726) 

2. Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung vom 
18.03.2021 (BGBL. I S 540), zuletzt geändert durch Art. 14 des Gesetzes vom 
10.09.2021 (BGBL.I S.4147)  

3. Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Verord-
nung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) vom 2.5.2013 (BGBl. I.S. 
973), in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), geän-
dert durch Art. 1 der Verordnung vom 12.01.2021 (BGBl I S. 69) 

4. Landesverordnung über die Zuständigkeiten nach dem Bundesimmissionsschutzge-
setz vom 14.06.2002 (GVBl. S. 280), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.12.2007, 
GVBl. S. 297) 

5. Landesgebührengesetz für Rheinland-Pfalz (LGebG) vom 03.12.1974 (GVBl. S. 578), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.06.2017 (GVBl. S. 106) 

6. Landesverordnung über Gebühren auf dem Gebiet des Umweltrechts (Besonderes 
Gebührenverzeichnis) vom 28. August 2019 (GVBl. S. 235) 


	Stadt Speyer
	Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG);
	Änderungsgenehmigung
	1. Nebenbestimmungen zum Immissionsschutz




